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Vereinbarkeit von Rente/Pension und Arbeitstätigkeit aus abhängiger- bzw. unabhängiger Tätigkeit im Jahr 2004
Nach Vollendung des Rentenalters können Rentner, die ihre Arbeitstätigkeit weiterhin ausüben, von einer wichtigen Begünstigung Gebrauch machen.

Nach den Bestimmungen des Finanzgesetzes wird ab dem 1. Januar 2003 die Altersrente für die Rentner, die bei Rentenantritt 37 Beitragsjahre und ein Alter von 58 Jahren aufweisen konnten (wie auch für alle Rentner mit 40 Beitragsjahren), vollständig mit jedem Einkommen aus lohnabhängiger oder selbstständiger Arbeit vereinbar.

Wer hingegen ab 2004 in Rente geht und die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt unterliegt dem Verbot der Vereinbarkeit („cumulo“).

Denjenigen die  weiterhin arbeiten wird ein Betrag von der Rente abgezogen, der 30% jenes Rentenbetrages ausmacht, der über die Mindestrente (412,18€) hinausgeht, bzw. - falls dieser geringer ist - 30% des Einkommens der Arbeitstätigkeit, mit Ausnahme der Lohnabhängigen Tätigkeit. 

Wer vor dem 1. Januar 2003 in Pension gegangen ist, und am 30. November 2002 nicht gearbeitet hat, aber später eine Tätigkeit (auch lohnabhängige) aufgenommen hat, kann nach Bezahlung eines einmaligen Betrages (innerhalb 90 Tage ab Arbeitsbeginn) seine Position sanieren und somit sich die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit („cumulo“) erkaufen.
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